
Verordnung
des Gemeinderates der Stadtgemeinde St.Andrä vom 25. 04. 2006, womit die

T a r i f e
für die Freizeitanlage St. Andräer See

gemäß § 91 Abs.3 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung  (K-AGO) wie folgt festgesetzt werden:

Tarifpost I  :             Badebetrieb  

            Erwachsene 
    Tageskarte       ab 09:00 Uhr  Euro    2,70
    Halbtageskarte ab 13:00 Uhr Euro    2,20
    Abendkarte      ab 17:00 Uhr             Euro    1,10  

Kinder und Jugendliche (6 – 17 Jahre)
    Tageskarte           ab 09:00 Uhr             Euro 1,30
    Halbtageskarte ab 13:00 Uhr                    Euro 1,10
    Abendkarte        ab 17:00 Uhr             Euro 0,60

                
Kleinkinder (3 – 5 Jahre)             Euro    0,60

Ermäßigungen bei Tageseintritten 
Schulgruppen in Begleitung eines Lehrkörpers pro Schüler         Euro    0,50 
Schüler, Studenten,  Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener

    Preise wie für Kinder und Jugendliche 
      Familie (alle im gemeinsamen Haushalt lebende Personen)                        -5 %     

    Beherberger                 -5 % 

                         
                  
          Saisonkarte:  Erwachsene Euro  39,00

Kinder- und Jugendliche (6 – 17 Jahre) Euro  24,00
Kleinkinder (3 – 5 Jahre) Euro  12,00
Kästchen Euro  10,00
Familie (alle im gemeinsamen Haushalt lebende Personen)      -5 %
Beherberger       -5 % 

                         Familien-Bonuskarte (zwei Erwachsene plus Kinder) Euro  99,00
             Beherberger-Bonuskarte (je Wohneinheit) Euro  99,00 

Verleihgeräte
    Kästchen     pro Tag  Euro    2,00

                Tretboot   pro halbe Stunde Euro    3,00
    Schwimmhilfen und sonstige Sportverleihgeräte    pro Stunde Euro    1,00 
    Volleyball - Platzreservierung                           pro Stunde    Euro    3,00



Tarifpost II  :           Minigolf  
    

Erwachsene Euro    2,40
Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre) Euro    1,60

                                   Familie 
                                   (alle im gemeinsamen Haushalt lebende Personen)           Euro    5,00

            
Turnierkarte (ab10 Personen)             pro Person         Euro  1,60

                                   Schulgruppen                                              pro Schüler Euro 0,80

Tarifpost III  :         Fischereiwirtschaft  

Tagesfischereibewilligung für 1 Angelrute Euro   11,00
für 2 Angelruten Euro   15,00

Köderfisch-Karte             2 Stunden     Euro     5,00
         
            Gemeinschaftsfischen pro Person, maximal 5 Stunden        Euro     4,00         

Tarifpost IV  :         Eislaufbetrieb  

Erwachsene Euro    2,00
Kinder und Jugendliche (5 bis 17 Jahre) Euro    1,00  
Schulgruppen         pro Schüler          Euro    0,70

 
Eislaufschuhe pro Tag Euro    2,50

Tarifpost V  :           Verleihgeräte  
  

Podeste   pro Veranstaltungstag und Stück Euro    4,00     
            Hupfburg (nur außerhalb der Badesaison)           pro Veranstaltungstag     Euro  85,00
        

Alle Preise sind Inklusivpreise und verstehen sich inklusive gesetzliche MWSt.

Invalide ab 50 % Minderung der Erwerbsfähigkeit erhalten bei Tarifpost I., II. und IV den Tarif für 
Kinder- und Jugendliche und in der Tarifpost III. 50 % auf den angegebenen Tarif. 
(Nur gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises.)

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft. 

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde 
St. Andrä vom 25. April 2002 außer Kraft.

Für den Gemeinderat:
Der Bürgermeister:

Peter Stauber
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